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Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB) 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  
 
1. 
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch 
für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn sie nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden. 
 
2. 
Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
 
3. 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.  
 
 
§ 2 Bestellungen und Aufträge, Beschaffenheiten 
 
1. 
Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran zwei 
Wochen nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der 
Zugang der Annahmeerklärung bei uns. 
 
2. 
Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche 
Mitteilung mit einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu 
ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des 
normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden 
können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens 4 Wochen 
beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen 
und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, 
die sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren 
Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin 
entsprechend. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden 
Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb 
von 10 Kalendertagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen. 
 
3. 
Wir sind berechtigt, jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn 
 
a)  
wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss 
eingetretenen, vom Lieferanten zu vertretenen Umständen (wie z.B. die fehlende Einhaltung von 
gesetzlichen Anforderungen) nicht mehr oder nur mit erheblichen Aufwendungen verwenden können  
 
oder 
 
b)  
die Vermögensverhältnisse des Lieferanten sich nach Vertragsschluss derart verschlechtern, dass mit 
einer vertragsgemäßen Lieferung nicht zu rechnen ist. 
 
4. 
An Abbildungen, Verzug, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu 
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verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten 
gegenüber sind sie geheim zu halten. 
 
5. 
Bei Vertragsabschlüssen, bei denen die Lieferung auf Abruf erfolgt, beträgt die Abruffrist mindestens 18 
Monate. Derartige Lieferabrufe bedürfen der Textform; Abrufe werden verbindlich, wenn der Lieferant 
nicht binnen einer Woche nach Zugang unseres Lieferabrufes widerspricht.  
 
6. 
Zu den Anforderungen an die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes zählt bei der Beschaffung von 
Maschinen und Anlagen auch die Einhaltung sämtlicher bauchtechnischen und sonstigen rechtlichen 
Vorgaben, die für einen rechtssicheren Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland zu beachten sind. 
Dazu zählen insbesondere erforderliche Zertifizierungen, TÜV-Zulassungen, bauarttechnische 
Genehmigungen, CE-Kennzeichnungen und Ähnliches. Im Übrigen richten sich die Beschaffenheiten 
nach den jeweiligen Vereinbarungen. 
 
7. 
Für die Produkte, die wir bei Ihnen erwerben, gestatten Sie uns unwiderruflich die Durchführung von 
Tests und Zertifizierungen an Ihren Produkten, die wir in unserem Unternehmen oder unter 
Zuhilfenahme Dritter durchführen. Die Gestattung ist so lange unwiderruflich, solange wir Ihre Produkte 
nicht vollständig unsererseits (weiter-) veräußert haben. 
 
Die Gestattung bezieht sich darauf, dass wir alle Tests, Zertifizierungen und sonstigen Maßnahmen 
vornehmen dürfen, um eine entsprechende Bauteilzulassung, sofern sie für das Teil nicht bereits durch 
Sie zur Verfügung gestellt wird, zu erlangen. 
 
 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 
 
1. 
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend; er versteht sich jeweils zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer in jeweils geschuldeter Höhe.  
 
2. 
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport an die im 
Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. 
 
3. 
Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung 
für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist 
diese zum nachgewiesenen Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Lieferant die 
Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 
 
4. 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den 
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen netto. Für die 
Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres 
Überweisungsauftrages bei unserer Bank. 
 
5. 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. Insbesondere sind 
wir berechtigt fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder 
mangelhaften Lieferungen oder Leistungen gegen den Lieferanten zustehen. 
 
6. 
In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die 
Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben 
fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 
verzögern, verlängern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der 
Verzögerung. 
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7. 
Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von (5) Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 
 
 
§ 4 Lieferzeit und Lieferung 
 
1. 
Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Vorzeitige Lieferungen sind nicht zulässig. 
 
2. 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten oder 
erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
 
3. 
Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages 
bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer 
Mahnung unsererseits bedarf. 
 
4. 
Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, wobei wir erst 
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist ein Rücktrittsrecht ausüben oder Ansprüche 
auf Schadensersatz statt der Leistung geltend machen können. 
 
5. 
Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber dem 
Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, 
maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten 
zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 
 
6. 
Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht berechtigt. 
 
 
§ 5 Gefahrübergang, Dokumente 
 
1. 
Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“ zu erfolgen. 
 
2. 
Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer 
anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht 
einzustehen haben. 
 
 
§ 6  Gewährleistungsansprüche, Mängeluntersuchung  
 
1. 
Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir grundsätzlich 
berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen. 
In diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere 
das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 36 Monate. 
 
2. 
a) 
Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferungen sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder 
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Bedienungsanleitungen) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Lieferanten gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 
b) 
Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflichten gelten die gesetzlichen Vorschriften mit 
folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer 
Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei 
unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (z. B. 
Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferungen). Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit 
eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist. 
 
Bei der Eingangskontrolle festgestellte Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls 
rechtzeitig gerügt, wenn sie dem Lieferanten gegenüber innerhalb einer angemessenen Frist von 
mindestens 8 Tagen nach Eingang der Ware bei uns mitgeteilt worden sind. Versteckte Sachmängel 
sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Entdeckung an den Lieferanten erfolgt. 
 
 
§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 
 
1. 
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
 
2. 
In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben, soweit der Anspruch 
nicht aus den §§ 830, 840 BGB i.V.m. §§ 426, 254 BGB folgt. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
 
3. 
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von EUR 
5 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
 
 
§ 8 Schutzrechte 
 
1. 
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden, soweit er nicht nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 
2. 
Werden wir von einem Dritten im Zusammenhang mit Absatz 1 in Anspruch genommen, so ist der 
Lieferant verpflichtet, uns von diesen Ansprüchen freizustellen; dies gilt nicht soweit der Lieferant 
nachweist, dass er die Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat, noch bei Anwendung 
kaufmännischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hätte erkennen müssen. 
 
3. 
Die Freistellungsverpflichtung des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
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§ 9 Geheimhaltung 
 
1. 
Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm von uns für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich 
zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Zeitpunkt der Lieferung 
geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird die genannten 
Unterlagen nach Abwicklung der Bestellung oder der Erledigung von sich darauf beziehenden Anfragen 
auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben. 
 
2. 
Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial, Broschüren etc. 
nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen. 
 
3. 
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 
 
4. 
Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 9 verpflichten. 
 
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt, Werkzeuge   
 
1. 
An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 
weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese 
Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum 
Abschluss eines Vertrages führen. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu 
vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der 
üblichen Datensicherung. 
 
2. 
Werkzeuge und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken 
gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum 
oder gehen in unser Eigentum über. Der Lieferant wird sie als unser Eigentum kenntlich machen, 
sorgfältig verwahren, in angemessenem Umfang gegen Schäden jeglicher Art absichern und nur für 
Zwecke des Vertrages benutzen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, sie im ordnungsgemäßen 
Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen 
Verträge benötigt werden, spätestens bei Beendigung. Zurückbehaltungsrechte können nicht geltend 
gemacht werden.  
 
3.  
Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten 
Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf 
eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden zu versichern. Er ist verpflichtet, etwa 
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige 
Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt.  
 
4. 
Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für 
die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere 
sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 
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§ 11 Einhaltung von Gesetzen 
 
1. 
Der Lieferant ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis die jeweils für ihn 
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere Antikorruptions- und 
Geldwäschegesetze sowie kartellrechtliche, arbeits- und umweltschutzrechtliche Vorschriften. 
 
2. 
Der Lieferant wird sicherstellen, dass die von ihm gelieferten Produkte allen maßgeblichen 
Anforderungen an das Inverkehrbringen in der Europäischen Union und im Europäischen 
Wirtschaftsraum genügen. Er hat uns die Konformität auf Verlangen durch Vorlage geeigneter 
Dokumente nachzuweisen. 
 
3. 
Der Lieferant wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung der in diesem § 11 
enthaltenen, den Lieferanten treffenden Verpflichtungen durch seine Unterlieferanten sicherzustellen. 
 
 
§ 12 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Sprache  
 
1. 
Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 
den Lieferanten auch an seinem Sitz zu verklagen. 
 
Die Vertragssprache ist deutsch.  
 
2. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
3.  
Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den internationalen 
Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen-CISG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stand: Juni 2023 


